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Beförderungsbedingungen für die Beförderung 

im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen 

§ 1. Geltungsbereich

1. Diese Beförderungsbedingungen gelten für die Beförderungsverträge im PBefG-Verkehr im
Tarifgebiet der HofBus GmbH.

2. Der Abschluss des Beförderungsvertrages erfolgt mit dem Beförderungsunternehmen, dessen
Fahrzeug der Kunde betritt. Soweit das Fahrzeug im Auftragsverkehr fährt, ist der Auftraggeber
der Vertragspartner.

§ 2. Anspruch auf Beförderung

1. Anspruch auf Beförderung besteht, soweit nach den Vorschriften des für den jeweiligen Verkehr
geltenden Gesetzes (Personenförderungsgesetzes [PBefG] und den auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsvorschriften (VO-ABB) eine Beförderungspflicht gegeben ist.

2. Sachen werden nur nach Maßgabe der §§ 11 und Tiere nach Maßgabe des §13 befördert.

§ 3. Von der Beförderung ausgeschlossene Personen

(1) Personen, die eine Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung des Betriebes oder für die Fahrgäste
darstellen, sind von der Beförderung ausgeschlossen. Soweit diese Voraussetzungen vorliegen,
sind insbesondere ausgeschlossen

a. Personen, die unter dem Einfluss alkoholischer Getränke oder anderer
berauschender Mittel stehen,

b. Personen mit ansteckenden Krankheiten gem. Infektionsschutzgesetz,
c. Personen mit Waffen, die unter das Waffengesetz fallen, es sei denn, dass sie zum

Führen von Waffen berechtigt sind,
d. Personen, die Gewaltbereitschaft  zeigen und Gewalt ausüben,
e. verschmutzte und übel riechende Personen.

(2) Nicht schulpflichtige Kinder vor Vollendung des 6. Lebensjahres können von der Beförderung
ausgeschlossen werden, sofern sie nicht auf der ganzen Fahrstrecke von Personen begleitet
werden, die mindestens das 6. Lebensjahr vollendet haben; die Vorschriften des Absatzes 1
bleiben unberührt. Kinder bis zum vollendeten vierten Lebensjahr werden nur in Begleitung einer
Aufsichtsperson befördert.

(3) Über den Ausschluss von Personen entscheidet das Betriebspersonal. Betriebspersonal im Sin-
ne dieser Beförderungsbedingungen sind alle von dem Unternehmer zur Erfüllung seiner Aufga-
ben beauftragten Personen. Dieses übt auch das Hausrecht für das Verkehrsunternehmen aus.

(4) Der rechtmäßige Ausschluss von der Fahrt bzw. der rechtmäßige Verweis einer Person aus dem
Fahrzeug bzw. von der Betriebsanlage begründet keinen Anspruch auf Schadenersatz.



Seite 3 von 11 

§ 4. Verhalten der Fahrgäste

(1) Fahrgäste haben sich bei Benutzung der Betriebsanlagen und Fahrzeuge so zu verhalten, wie
es die Sicherheit und Ordnung des Betriebes, ihre eigene Sicherheit und die Rücksicht auf
andere Personen gebieten. Den Anweisungen des Betriebspersonals ist zu folgen.

(2) Fahrgästen ist insbesondere untersagt,

1. sich mit dem Fahrzeugführer während der Fahrt zu unterhalten,
2. die Türen eigenmächtig zu öffnen,
3. Gegenstände aus den Fahrzeugen zu werfen oder hinausragen zu lassen,
4. während der Fahrt auf- oder abzuspringen,
5. ein als besetzt bezeichnetes Fahrzeug zu betreten,
6. die Benutzbarkeit der Betriebseinrichtungen, der Durchgänge und der Ein- und

Ausstiege z.B. durch sperrige Gegenstände zu beeinträchtigen,
7. in den Fahrzeugen zu rauchen oder ein E-Dampf-Gerät zu verwenden,
8. Tonwiedergabegeräte oder Tonrundfunkempfänger zu benutzen oder

Tonwiedergabegeräte mit Kopfhörer zu benutzen, wenn andere dadurch
belästigt werden.

9. Mobiltelefone in Bereichen zu benutzen, in denen das Verbot der Benutzung
mittels Piktogrammen angezeigt ist,

10. Fahrzeuge oder Betriebsanlagen zu betreten, die nicht zur Benutzung freigegeben sind,
11. nicht für den Fahrgast zur Benutzung dienende Betriebseinrichtungen zu

öffnen oder zu betätigen,
12. in Fahrzeugen oder auf Bahnsteigen Fahrräder, Rollbretter, Inlineskates,

Rollschuhe oder vergleichbare Fortbewegungsmittel zu benutzen,
13. ohne Erlaubnis zu musizieren,
14. in den Fahrzeugen und auf den Betriebsanlagen Waren, Dienstleistungen oder Sammlungen

ohne Zustimmung des Verkehrsunternehmens anzubieten bzw. durchzuführen,
15. zu betteln,
16. der Verzehr von Speisen und Getränken.

(3) Die Fahrgäste dürfen die Fahrzeuge nur an den Haltestellen betreten und verlassen; Ausnah-
men bedürfen der Zustimmung des Betriebspersonals. Bestehen an den Haltestellen oder im
Fahrzeug besonders gekennzeichnete Wege, Eingänge oder Ausgänge, sind diese zu benutzen.
Es ist zügig ein- und auszusteigen sowie in das Wageninnere aufzurücken. Wird die bevorste-
hende Abfahrt angekündigt oder schließt sich eine Tür, darf das Fahrzeug nicht mehr betreten
oder verlassen werden. Jeder Fahrgast ist verpflichtet, sich im Fahrzeug stets einen festen Halt
zu verschaffen.

(4) Die Beaufsichtigung von Kindern obliegt deren Begleitern. Sie haben insbesondere dafür zu sor-
gen, dass Kinder nicht auf den Sitzplätzen knien oder stehen und nach Maßgabe der straßen-
verkehrsrechtlichen Vorschriften Sicherheitsgurte angelegt haben oder in einer Rückhalteeinrich-
tung für Kinder gesichert sind.

(5) Verletzt ein Fahrgast trotz Ermahnung die ihm obliegenden Pflichten nach den Absätzen 1 bis 4,
so kann er von der Beförderung ausgeschlossen werden; in schwerwiegenden Fällen ist eine
vorherige Ermahnung nicht erforderlich.

(6) Bei Verunreinigung von Fahrzeugen oder Betriebsanlagen werden die erforderlichen Reini-
gungskosten – mindestens jedoch ein Betrag in Höhe von 15,00 Euro erhoben; es sei denn, der
Fahrgast weist nach, dass Reinigungskosten in dieser Höhe nicht oder zumindest in wesentlich
niedriger Höhe angefallen sind; weitergehende Ansprüche bleiben unberührt.
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(7) Beschwerden sind – außer in den Fällen des § 6 Abs. 7 und des § 7 Abs. 3 – nicht an das Fahr-
  sondern an das Aufsichtspersonal zu richten. Soweit die Beschwerden nicht durch das Auf

sichtspersonal erledigt werden können, sind sie unter Angabe von Datum, Uhrzeit, Wagen- und  
Linienbezeichnung sowie möglichst unter Angabe von Ort, Fahrtrichtung und Beifügung des  
Fahrausweises an die Verwaltung des Unternehmers zu richten. Soweit Zeitfahrausweise durch  
eine Nummer identifizierbar sind, ist ausreichend, wenn diese Nummer angegeben wird, 
statt den Fahrausweis beizufügen. 

(8) Wer missbräuchlich die Notbremse oder andere Sicherungseinrichtungen betätigt, hat – unbe-
schadet einer Verfolgung im Straf- oder Bußgeldverfahren und weitergehender zivilrechtlicher
Ansprüche – einen Betrag von 15 Euro zu zahlen. Dasselbe gilt, wenn gegen die Untersagung
nach Absatz 2 Nr. 3 oder Nr. 7 Alt 1oder 2 verstoßen wird.

§ 5. Zuweisen von Wagen und Plätzen

(1) Das Betriebspersonal kann Fahrgäste auf bestimmte Wagen verweisen, wenn dies aus
betrieblichen Gründen oder zur Erfüllung der Beförderungspflicht notwendig ist.

(2) Das Betriebspersonal ist berechtigt, Fahrgästen Plätze zuzuweisen; Anspruch auf einen Sitzplatz
besteht nicht. Sitzplätze sind für schwerbehinderte Menschen, in der Gehfähigkeit Beeinträchtig-
te, ältere oder gebrechliche Personen, werdende Mütter und für Fahrgäste mit kleinen Kindern
freizugeben.

§ 6. Beförderungsentgelte, Fahrausweise

(1) Für die Beförderung sind die festgesetzten Beförderungsentgelte zu entrichten. Hierfür werden
Fahrausweise ausgegeben. Die Fahrausweise werden im Namen und auf Rechnung des ausge-
benden Verkehrsunternehmens verkauft. Bei Verlust oder Diebstahl von Fahrausweisen besteht
kein Anspruch auf Ersatz durch die Verkehrsunternehmen.

(2) Ist der Fahrgast beim Betreten des Fahrzeugs nicht mit einem für diese Fahrt gültigen Fahraus-
weis versehen, hat er unverzüglich und unaufgefordert den erforderlichen Fahrausweis zu lösen.

(3) Der Fahrausweis ist gemäß den geltenden Tarifbestimmungen entweder bereits vor Fahrantritt
oder im Fahrzeug zu entwerten. Soweit der Fahrausweis nicht vor Betreten des Fahrzeugs ent-
wertet werden muss, hat der Fahrgast diesen dem Betriebspersonal unverzüglich und unaufge-
fordert zur Entwertung auszuhändigen; in Fahrzeugen mit Entwerterautomaten hat der Fahrgast
den Fahrausweis entsprechend der Beförderungsstrecke unverzüglich selbst zu entwerten. Der
Fahrgast hat sich von der Entwertung zu überzeugen.

(4) Der Fahrgast hat den Fahrausweis bis zur Beendigung der Fahrt aufzubewahren und ihn dem
Betriebspersonal auf Verlangen zur Prüfung vorzuzeigen oder auszuhändigen. Die Fahrt gilt als
beendet, wenn der Fahrgast an seiner Zielhaltestelle angekommen ist und das Fahrzeug sowie
die Bahnsteiganlage verlassen hat.

(5) Kommt der Fahrgast einer Pflicht nach den Absätzen 2 bis 4 trotz Aufforderung nicht nach, kann
er von der Beförderung ausgeschlossen werden; die Pflicht zur Zahlung eines erhöhten Beförde-
rungsentgelts nach § 9 bleibt unberührt.

(6) Beanstandungen des Fahrausweises sind sofort vorzubringen. Spätere Beanstandungen können
aus Beweisgründen nicht mehr berücksichtigt werden.

§ 7. Zahlungsmittel

(1) Das Beförderungsentgelt soll abgezählt bereitgehalten werden. Das Fahrpersonal ist nicht ver-
pflichtet, Geldbeträge über 20 Euro zu wechseln und erheblich beschädigte Geldscheine und
Münzen anzunehmen. Für das Fahrpersonal besteht keine Verpflichtung, mehr als insgesamt
20 Münzstücke anzunehmen.
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(2) Soweit das Fahrpersonal Geldbeträge über 20 Euro nicht wechseln kann, erhält der Fahrgast  
eine Quittung über den zurückbehaltenen Betrag. Es ist Sache des Fahrgastes, das Wechselgeld 
unter Vorlage der Quittung bei der Verwaltung des Unternehmers abzuholen. Das Wechselgeld 
wird nur unbar per Überweisung an den Fahrgast ausgezahlt. Ist der Fahrgast mit dieser Rege-
lung nicht einverstanden, muss er die Fahrt abbrechen. 

 

(3) Beanstandungen des Wechselgeldes oder der vom Fahrpersonal ausgestellten Quittung müssen 
sofort vorgebracht werden.  

(4) An Fahrkartenautomaten ist entsprechend den dort erklärten technischen Vorgaben zu zahlen. 

 

 § 8. Ungültige Fahrausweise 

(1) Fahrausweise, die entgegen den Vorschriften der Beförderungsbedingungen oder des Beförde-
rungstarifs benutzt werden, sind ungültig und werden eingezogen; dies gilt insbesondere für 
Fahrausweise, die 

 1. nicht vorschriftsmäßig ausgefüllt sind und trotz Aufforderung nicht sofort ausgefüllt werden, 
  2. nicht mit der erforderlichen Wertmarke versehen sind, 
 3. zerrissen, zerschnitten oder sonst stark beschädigt, stark beschmutzt, unleserlich oder unerlaubt 

eingeschweißt oder laminiert sind, so dass sie nicht mehr geprüft werden können, 
 4. eigenmächtig geändert oder unrechtmäßig erworben oder hergestellt sind, 
 5. von Nichtberechtigten benutzt werden, 
 6. zu anderen als den zulässigen Fahrten benutzt werden, 
     7. wegen Zeitablaufs oder aus anderen Gründen (z.B. nach Tarifänderung) verfallen sind, 
     8. ohne das erforderliche Lichtbild benutzt werden. 

 
 Das Beförderungsentgelt wird nicht erstattet.  

 

(3) Ein Fahrausweis, der nur in Verbindung mit einer Bescheinigung, einer Zeitkarte oder einem im 
Beförderungstarif vorgesehenen Personenausweis zur Beförderung berechtigt, gilt als ungültig 
und kann eingezogen werden, wenn die Bescheinigung, die Zeitkarte oder der Personenausweis 
auf Verlangen nicht vorgezeigt wird. Ebenfalls ungültig sind Fahrausweise, die in einem Entwer-
terfeld mehrfach entwertet sind, sofern kein Entwerterfeld eine für diese Fahrt gültige Entwertung 
aufweist. 

(4) Für eingezogene Fahrausweise wird auf Verlangen des Fahrgastes eine Quittung ausgestellt. Er-
satzansprüche für Zeitverluste oder Verdienstausfälle sind ausgeschossen. 

 

§ 9. Erhöhtes Beförderungsentgelt 

(1) Ein Fahrgast ist zur Zahlung eines erhöhten Beförderungsentgelts verpflichtet, wenn er 
1. für sich oder – soweit der Tarif hierfür ein Beförderungsentgelt vorsieht – für von ihm 

mitgebrachte Tiere, Fahrräder bzw. Gepäckstücke keinen gültigen Fahrausweis beschafft hat 
2. sich einen gültigen Fahrausweis beschafft hat, diesen jedoch bei einer Überprüfung nicht vorzei- 

gen kann, 
3. den Fahrausweis nicht oder nicht unverzüglich im Sinne des § 6 Absatz 3 entwertet hat oder-

entwerten ließ oder 
 4. den Fahrausweis auf Verlangen nicht zur Prüfung vorzeigt oder aushändigt. 
 

  Eine Verfolgung im Straf- oder Bußgeldverfahren bleibt unberührt. Die Vorschriften unter den 
  Nummern 1 und 3 werden nicht angewendet, wenn das Beschaffen oder die Entwertung des  
  Fahrausweises aus Gründen unterblieben ist, die der Fahrgast nicht zu vertreten hat.  

 

  (1a) Ein Fahrgast, der zur Zahlung eines erhöhten Beförderungsentgeltes verpflichtet ist, hat bei Auf-
forderung durch das Prüfpersonal, sich diesem gegenüber mittels eines amtlichen Lichtbildaus-
weises zu legitimieren. Soweit dies nicht erfolgt oder falsche Personalien angegeben werden, 
sind von ihm die hierdurch entstandenen Kosten zu tragen. 
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(2) In den Fällen des Absatzes 1 erhebt der Unternehmer ein erhöhtes Beförderungsentgelt von  
 z.Zt. bis zu 60 Euro. Er kann jedoch das Doppelte des Beförderungsentgeltes für die einfache 
Fahrt auf der vom Fahrgast zurückgelegten Strecke erheben, sofern sich hiernach ein höherer 
Betrag als nach Satz 1 ergibt; hierbei kann das erhöhte Beförderungsentgelt nach dem Aus-
gangspunkt der Linie berechnet werden, wenn der Fahrgast die zurückgelegte Strecke nicht 
nachweisen kann. Die Zahlungsaufforderung oder die Quittung über die Zahlung eines erhöhten 
Beförderungsentgelts ist kein Fahrausweis für die Weiterfahrt. 
 

  (2a) Wird das erhöhte Beförderungsentgelt nicht sofort bar bezahlt, so kommt der Fahrgast spätes-
tens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit oder Zugang der Zah-
lungsaufforderung Folge leistet. Nach Ablauf dieser Frist ist der Unternehmer berechtigt für jede 
schriftliche Mahnung ein zusätzliches Bearbeitungsentgelt von 10 Euro zu erheben, es sei denn, 
der Fahrgast weist nach, dass Bearbeitungskosten in dieser Höhe nicht oder nur in wesentlich 
niedrigerer Höhe angefallen sind. Weitergehende Ansprüche nach § 288 Absatz 1 BGB bleiben 
unberührt. Muss bei Nichtzahlung des erhöhten Beförderungsentgeltes zur Feststellung der Per-
sonalien eine Auskunft bei der zuständigen Behörde eingeholt werden, so sind die zusätzlich an-
fallenden Kosten vom Fahrgast zu tragen. 

  (3)  Das erhöhte Beförderungsentgelt ermäßigt sich im Falle von Absatz 1 Nr.2 auf z.Zt. 7 Euro,  
 wenn der Fahrgast innerhalb von 7 Tagen ab dem Feststellungstag bei der Verwaltung des 
 Unternehmers nachweist, dass er im Zeitpunkt der Feststellung Inhaber einer gültigen 
 persönlichen Zeitkarte war. 

  (4)  Bei Verwendung von ungültigen Zeitkarten bleiben weitergehende Ansprüche des Unternehmers 
 unberührt.  

 

§ 10. Erstattung von Beförderungsentgelt 

(1) Wird ein Fahrausweis nicht zur Fahrt benutzt, so wird das Beförderungsentgelt auf Antrag gegen 
   Vorlage des Fahrausweises erstattet. Beweispflichtig für die Nichtbenutzung des Fahrausweises 
   ist der Fahrgast.  

(2) Wird ein Fahrausweis nur auf einem Teil der Strecke zur Fahrt benutzt, so wird der Unterschied 
zwischen dem gezahlten Beförderungsentgelt und dem für die zurückgelegte Strecke 
erforderlichen Beförderungsentgelt auf Antrag gegen Vorlage des Fahrausweises erstattet. Be-
weispflichtig für die nur teilweise Benutzung des Fahrausweises ist der Fahrgast.  

(3) Wird eine Zeitkarte nicht oder nur teilweise benutzt, so wird das Beförderungsentgelt für die Zeit-
karte unter Anrechnung des Beförderungsentgelts für die durchgeführten Einzelfahrten, ggf. auch 
unter Anrechnung von Wochenkarten, auf Antrag gegen Vorlage des Fahrausweises erstattet. 
Für die Feststellung des Zeitpunkts, bis zu dem Einzelfahrten – je Tag zwei Fahrten – als durch-
geführt gelten, ist der Tag der Rückgabe oder Hinterlegung der Zeitkarte oder das Datum des 
Poststempels der Übersendung der Zeitkarte mit der Post maßgeblich. Ein früherer Zeitpunkt 
kann nur dann und nur bei persönlichen Zeitkarten berücksichtigt werden, wenn die Bescheini-
gung eines Arztes, eines Krankenhauses oder einer Krankenkasse über Krankheit oder Unfall 
des Fahrgastes vorgelegt wird, die die Reiseunfähigkeit bedingt; entsprechend ist bei Vorlage ei-
ner Todesbescheinigung zu verfahren. Bei der Anrechnung des Beförderungsentgelts für die 
durchgeführten Einzelfahrten wird eine Ermäßigung nur bei Vorliegen der hierfür erforderlichen 
Voraussetzungen, im Übrigen das Beförderungsentgelt für einfache Fahrt zugrunde gelegt.  

(4) Anträge nach den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche nach  
Ablauf der Gültigkeit des Fahrausweises bei der Verwaltung des Unternehmers zu stellen, das 
den Fahrausweis verkauft hat.  

(5) Von dem zu erstattenden Betrag wird ein Bearbeitungsentgelt sowie eine etwaige Überweisungs- 
   gebühr abgezogen. Das Bearbeitungsentgelt und eine etwaige Überweisungsgebühr werden 

           nicht abgezogen, wenn die Erstattung aufgrund von Umständen beantragt wird, die das Unter 
  nehmen zu vertreten hat.  

(6) Bei Ausschluss von der Beförderung besteht, ausgenommen § 3 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2, kein 
   Anspruch auf Erstattung des entrichteten Entgelts.  
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§ 11. Beförderung von Sachen 

(1) Ein Anspruch auf Beförderung von Sachen besteht, soweit nicht Absatz 6 etwas Abweichendes  
bestimmt, nur bei Handgepäck und im Rahmen der nachfolgenden Regelungen. Sachen werden 
nur bei gleichzeitiger Mitfahrt des Fahrgastes und nur dann befördert, wenn dadurch die Sicher-
heit und Ordnung des Betriebes nicht gefährdet und andere Fahrgäste nicht belästigt werden 
können. Eine Mitnahme von Sachen scheidet aus, wenn hierdurch der Haltestellenaufenthalt 
über das übliche Maß verlängert wird oder die Gefahr besteht, dass aufgrund der Mitnahme der 
Sache andere Fahrgäste keinen Platz im Fahrzeug finden. Die Fahrgäste haben wegen der Un-
terbringungen der Sachen die Anordnungen des Betriebspersonals zu befolgen. 

(2) Von der Beförderung sind gefährliche Stoffe und gefährliche Gegenstände ausgeschlossen, ins-
besondere 

 

1. explosionsfähige, leicht entzündliche, radioaktive, übel riechende oder ätzende Stoffe, 
2. unverpackte oder ungeschützte Sachen, durch die Fahrgäste verletzt oder verschmutzt 

werden können, 
3. Gegenstände, die über die Wagenumgrenzung hinausragen. 

 

(3) Die Pflicht zur Beförderung von Kleinkindern in Kinderwagen und Rollstuhlfahrern richtet sich 
  nach den Vorschriften des § 2 Satz 1. Nach Möglichkeit soll das Betriebspersonal dafür sorgen, 

dass Fahrgäste mit Kind im Kinderwagen und Rollstuhlfahrer nicht zurückgewiesen werden. Die 
Entscheidung über die Mitnahme liegt beim Betriebspersonal.   

(4) Der Fahrgast hat mitgeführte Sachen so unterzubringen und zu beaufsichtigten, dass die 
 Sicherheit und Ordnung des Betriebes nicht gefährdet und andere Fahrgäste nicht belästigt oder  
 geschädigt werden können. Soweit durch mitgeführte Sachen Schäden an Personen oder Ge 
 genständen entstehen, gelten die allgemeinen Haftungsvorschriften. 
 Das Betriebspersonal entscheidet im Einzelfall, ob Sachen zur Beförderung zugelassen werden   
 und an welcher Stelle sie unterzubringen sind. 

(5)  Die Beförderung von Elektromobilen mit Versicherungskennzeichen (außer §12.1.) wird aufgrund           
nicht realisierbarer Sicherungsmöglichkeiten ausgeschlossen. 

 

  § 12. Beförderung von Elektrokleinstfahrzeugen 

 

  12.1. Beförderung von E-Tretroller mit Versicherungskennzeichen 

 (1) Die Mitnahme von E-Tretrollern ist möglich, wenn diese zusammenklappbar sind.  

(2) Nicht zusammenklappbare E-Tretroller, die fahrradähnliche Maße aufweisen, fallen nicht unter           
    diese Regelung und können nicht befördert werden. 

 

 12.2. Beförderung von elektrisch angetriebenen Senioren- und Krankenmobilen (E-Scooter) 

(1) Eine Beförderung von Elektromobilen ist bei Einhaltung der nachfolgend genannten Anforderun-
gen und Voraussetzungen (gemäß Schreiben des Ministeriums  für Bauen, Wohnen, Stadtent-
wicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen vom 15.03.2017: „ O-Busverkehr sowie 
Linienverkehr mit Kraftomnibussen nach §42, §43 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) im öf-
fentlichen Personennahverkehr (ÖPNV); Beförderungspflicht für E-Scooter mit aufsitzender Per-
son) nicht ausgeschlossen. Jedoch liegt die sichere Beförderung auch im Verantwortungsbereich 
des Fahrpersonals, das situationsabhängig entscheiden muss, ob eine sichere Beförderung unter 
Berücksichtigung der vorhandenen Randbedingungen möglich ist. Somit kann es im Einzelfall 
auch zu einer Verweigerung der Beförderung von E-Scootern kommen. 
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(2) Anforderungen an die E-Scooter: 

Der E-Scooter-Hersteller muss in der Bedienungsanleitung ausdrücklich eine Freigabe zur Mit-
nahme des E-Scooters mit aufsitzender Person in geeigneten Linienbussen des ÖPNV bei rück-
wärtiger Aufstellung an einem Rollstuhlplatz gemäß der nachfolgend genannten Kriterien erteilen, 
sofern die im Gutachten der Studiengesellschaft für Tunnel und Verkehrsanlagen (STUVA) „Er-
gänzende technische Fragen zur Untersuchung der Mitnahmemöglichkeiten von Elektromobilen  

(E-Scootern) in Linienbussen“ vom 21. Oktober 2016 festgelegten Kriterien erfüllt sind. Folgende 
Kriterien sind dementsprechend an den E-Scooter zu stellen: 

 max. Gesamtlänge von 1200 mm, 

 vierrädriges Fahrzeug, 

 Grenzwert für die Gesamtmasse des E-Scooters (Leergewicht plus Körpergewicht der 
Nutzerin bzw. des Nutzers plus weitere Zuladung): 300kg, 

 Zulassung für auf den E-Scooter mit aufsitzender Person bei rückwärtsgerichteter Auf-
stellung an der Anlehnfläche wirkende Kräfte von bis zu 0,8 g bei Gefahrenbremsung 
bzw. 0.5 g Querkräfte bei Kurvenfahrt, 

 Gewährleistung der Standsicherheit durch ein Bremssystem, welches immer auf beide 
Räder einer Achse zusammen wirkt und nicht durch ein Differential überbrückt werden 
kann (z.B. gesonderte Feststellbremse), 

 ausreichende Bodenfreiheit und Steigfähigkeit des E-Scooters, um über eine mit maximal 
12 % geneigte Rampe in den Bus ein- und ausfahren zu können, ohne mit der Bodenplat-
te am Übergang von der Rampe ins Fahrzeug anzustoßen. 

 Eignung für Rückwärtsfahrt in den Linienbus. 

 

Vor der gewünschten Beförderung hat die Nutzerin bzw. der Nutzer eines E-Scooters die Erfül-
lung dieser genannten Voraussetzungen mit folgendem Piktogramm auf ihrem bzw. seinem E-
Scooter kenntlich zu machen: 
 

 
Quelle: Verkehrsblatt 2017, Seite: 936. 

 

(3) Voraussetzungen für die Nutzerinnen und Nutzer des E-Scooters: 

 Die Mitnahmeregelung gilt in Fällen, in denen mehrere E-Scooter-Nutzerinnen und –
Nutzer eine Fahrt gleichzeitig beginnen wollen, vorrangig für schwerbehinderte Menschen 
mindestens mit Merkzeichen „G“. Die Beförderungspflicht besteht nicht, wenn der Auf-
stellplatz für den E-Scooter bereits durch andere Fahrgäste (mit Rollstuhl, anderen E-
Scootern, Kinderwagen oder allgemein durch einen voll besetzten Bus) belegt ist.  

 Der E-Scooter darf über keine zusätzlichen Anbauten verfügen, die die rückwärtige Auf-
stellung unmittelbar an der Anlehnfläche des Rollstuhlplatzes verhindern oder einschrän-
ken. Gleiches gilt für mitgeführte Sachen. 

 Die E-Scooter-Nutzerin bzw. der E-Scooter-Nutzer soll selbstständig rückwärts in den 
Bus einfahren, die ordnungsgemäße Aufstellung an der Anlehnfläche vornehmen und die 
Ausfahrt aus dem Bus bewerkstelligen können. 

 Die E-Scooter-Nutzerin bzw. der E-Scooter-Nutzer muss sowohl die zum Nachweis der 
personenbezogenen Voraussetzungen als auch der Mitnahmetauglichkeit des E-Scooters 
erforderlichen Unterlagen mitführen und auf Aufforderung des Fahrpersonals zur Prüfung 
vorzeigen. 
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(4)  Anforderungen an die Linienbusse des ÖPNV: 

 Die Länge der Aufstellfläche sollte mindestens folgende Maße aufweisen: 

2.000 mm bei Lage gegenüber der Tür für den Zustieg bzw. 1.500 mm bei Lage auf der 
rechten (Tür-)Seite des Busses; die jeweiligen Maße können unterschritten werden, wenn 
im Bus zwei gegenüberliegende Aufstellflächen vorhanden sind. 

 Normengerechter Rollstuhlstellplatz gemäß UN/ECE-Regelung Nr. 107, also mit Rückhal-
te- bzw. Sicherheitseinrichtungen auf folgenden drei Seiten: 

- die Fahrzeugseitenwand, 

- die rückwärtige Anlehnfläche, 

- eine Haltevorrichtung zum Gang hin mit einem Überstand gegenüber der Anlehnfläche  
  von mindestens 280 mm. 
 

 E-Scooter-Nutzerinnen und -Nutzer können für den Transport geeignete Linienbusse der HoBus 
GmbH an folgendem Piktogramm erkennen: 
 

 
Quelle: Verkehrsblatt 2017, Seite: 935. 

 

 Dieses Piktogramm wird die HofBus GmbH im Bereich der hinteren Fahrzeugtüre (Tür 2) an den 
Linienbussen anbringen, für die der jeweilige Fahrzeughersteller die Erfüllung der oben ge- 
nannten Anforderungen an die Linienbusse des ÖPNV zur Beförderung von E-Scootern schriftlich 
bestätigt hat. 

 

  § 13. Beförderung von Tieren 

(1) Auf die Beförderung von Tieren sind § 3 Absatz 1 und § 11 Absatz 1, 4 und 5 entsprechend an-
zuwenden. 

(2) Hunde werden nur unter Aufsicht einer hierzu geeigneten Person befördert. Hunde müssen, so-
weit sie nicht in geeigneten Behältnissen mitgenommen werden, an der kurz gehaltenen Leine 
geführt werden; Hunde, die Mitreisende gefährden können, müssen einen Maulkorb tragen, der 
ein Beißen ausschließt. Kampfhunde sind von der Beförderung ausgeschlossen. Im Übrigen gel-
ten die hierzu erlassenen Verordnungen des Bundeslandes, in dem die Beförderung erfolgt. Ver-
kehrt ein Fahrzeug zwischen zwei Bundesländern, gelten bis zur ersten planmäßigen Haltestelle 
im einfahrenden Bundesland die Regelungen des verlassenen Bundeslandes. 

(3) Soweit andere gesetzliche Bestimmungen die Begleitung durch Hunde gestatten, sind diese zur 
Beförderung stets zugelassen. 

(4)  Sonstige Tiere dürfen nur in geeigneten Behältnissen mitgenommen werden. 

   (5)  Tiere dürfen nicht auf Sitzplätzen untergebracht werden. Bei Zuwiderhandlung werden  
  Reinigungskosten nach § 4 Absatz 6 erhoben. 

 

§ 14. Fundsachen 

Fundsachen sind gemäß § 978 BGB unverzüglich dem Betriebspersonal abzuliefern. Eine Fund-
sache wird an den Verlierer durch das Fundbüro des Unternehmers gegen Zahlung eines Entgelts 
für die Aufbewahrung zurückgegeben. Sofortige Rückgabe an den Verlierer durch das Betriebs-
personal ist zulässig, wenn er sich einwandfrei als Verlierer ausweisen kann. Der Verlierer hat den 
Empfang der Sache schriftlich zu bestätigen.  
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 § 15. Mögliche Fahrtenanzahl mit Zeitkarten und Schwerbehindertenausweis mit Wertmarke /  

 Wendezeiten an den Endstationen 

Fahrgästen mit Zeitkarten oder mit einem Schwerbehindertenausweis mit Wertmarke ist es gestat-
tet, beliebig viele Fahrten unter Berücksichtigung der Geltungsdauer der Zeitkarten bzw. des 
Schwerbehindertenausweises und der Wertmarke vorzunehmen. An den Endstationen der Linien 
ist zu beachten, dass dort anfallende Wendezeiten der Erholungsphase des Fahrpersonals dienen 
und dass das Fahrpersonal somit auch frei von einer Aufsichtstätigkeit über Fahrgäste im Omni-
bus sein sollte. Sollte das Fahrpersonal Bedarf an einer Freistellung von der Aufsichtstätigkeit an 
einer Endstation haben bzw. sollte der Omnibus vom Fahrpersonal an der Endstation verschlos-
sen werden müssen, so haben die Fahrgäste den Omnibus während der Wendezeit zu verlassen. 

 

§ 16. Haftung 

Der Unternehmer haftet für die Tötung oder Verletzung eines Fahrgastes und für Schäden an Sa-
chen, die der Fahrgast an sich trägt oder mit sich führt, nach den allgemein geltenden Bestim-
mungen. Bei Beförderung im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen haftet der Unternehmer für 
Sachschäden gegenüber jeder beförderten Person nur bis zum Höchstbetrag von 1.000,00 Euro; 
Die Begrenzung der Haftung gilt nicht, wenn die Sachschäden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit zurückzuführen sind. 

 

§ 17. Ausschluss von Ersatzansprüchen 

Abweichungen von Fahrplänen durch Verkehrsbehinderungen, Betriebsstörungen oder Betriebs-
unterbrechungen sowie Platzmangel begründen keine Ersatzansprüche; insoweit wird auch keine 
Gewähr für das Einhalten von Anschlüssen übernommen. Der Anspruch auf Beförderung gilt auch 
als erfüllt, wenn der Unternehmer aus betrieblichen Gründen andere als im Fahrplan angegebene 
Fahrzeuge bereitstellt oder Umleitungsstrecken gefahren werden. 

 

§ 18. Gerichtsstand 

Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus dem Beförderungsvertrag ergeben, ist der 
Sitz des Unternehmens. 

 

§ 19. Schlichtung (Hinweispflicht gemäß §36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz) 

Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrau-
cherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

 

§ 20. Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte hat folgende Kontaktdaten: Herr Thomas Schiller, Erlan-
gener Stadtwerke AG, Tel.: 09131/823-4211, E-Mail: thomas.schiller@estw.de.  

 
 

§ 21. Besondere Bestimmungen bei einzelnen Verkehrsmitteln 

Diese Beförderungsbedingungen treten ab dem 01.04.2018 in Kraft. 
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Impressum 
HofBus GmbH 
Unterkotzauer Weg 25 
95028 Hof 
Tel.: 09281 812-600 
Fax.:  09281 812-670 
E-Mail:  hofbus@stadtwerke-hof.de

Öffnungszeiten des Betriebsbüros im Unterkotzauer Weg 16 
Montag bis Donnerstag:  7 bis 16 Uhr 
Freitag:     7 bis 13 Uhr 

Aufsichtsratsvorsitzende: 
Geschäftsführung: 
Handelsregister:  
Umsatzsteuer-ID-Nummer: 
Steuer-Nummer: 

Oberbürgermeisterin Eva Döhla
Dipl.-Kfm. Jean Petrahn 
HRB 2717 
DE202441619 
223/116/60466 




